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PRÄSIDENTENKONFE.JNZ 

I 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN ÖSTERREICHS 

Wien I., Löwelstraße 12 
Postfach 124 1014 Wien I 

A. Z.: 

Betreff: 

Telefon 63 07 41, 63 77 31 Fernschreiber 13/5451 

S - 285/N/M Es wird ersucht, bei Antwortschreiben das 
Aktenzeichen anzugeben. 

Zum Schreiben vom ........................ .. 

A. Z.: ........... .. ... .. 

An das 
Präsidium des Nationalrates 
Parlament 
1010 Wien 

Wien, am 
18.4.1985 

I 
C~ ",. /;, i~?n. 1985 \ 

V crtcil~ .2.!t1!f._f!i.l1;t._.~ .. :. i 
.. - --if; TJJw ~ 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Studienförderungsgesetz 1983 geändert wird 

Die Präsidentenkonf~renz der Landwirtschaftskammern Öster­
reichs beehrt sich, dem Präsidium des Nationalrates die 
beiliegenden 25 Abschriften ihrer Stellungnahme zum Ent­
wurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Studienförderungs­
gesetz 1983 geändert wird, mit der Bitte um Kenntnisnahme 
zu überreichen. 

25 Beilagen Für den Generalsekretär: 
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ABSCHRift 
18.4.1985 PKÄSIDENTENKONFERENZ 

DEI LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

Wien, am .................................... ···.··········· 

G • Z .: S - 2 8 5 /N /lVl 
z.Schr.v.: 12.2.1985 
G.Z.: 68.159/16-17/85 

An das 
Bundesministerium f~r Wissenschaft 
und Forschung 

Ivlinoritenplatz 5 
1014 Hien 

Wien 1., Löwelstraße 12, Postfach 124 1014 Wien 
Telefon 63 07 41, 63 77 31. Fernschreiber 13/5451 

Betreff: EntvJUrf eines Bundesgesetzes, mit 
dem das Studienf~rderungsgesetz 
1983 geändert 1iiTird. 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftsl<ammern Öster­

reichs beehrt sich, dem Bundesministerium f~r Wissenschaft 

und Forschung zum oben genannten Entwurf einer 2. Novelle 

zum Studienf~rderungsgesetz 1983 folgende Stellungnahme be­

kanntzugeben: 

Zu Z.5 (§ 5 lit.b; ilinzurechnungen): 

Der Katalog der Hinzurechnungsbeträge soll nach dem Entwurf 

um die Investitionsr~cklage gemäß § 9 EStG erweitert wer­

den. Damit \'lird der Einkommensbegriff des Einkommensteuer­

gesetzes weiter zum Nachteil der Selbständigen ausgeh~hlt. 

Dies ist ein weiterer Ausdruck einer schon bisher verfolgten 

Tendenz, gegen die sich die Präsidentenkonferenz der Land­

wirtschaftsl<.ammern nachdr~cklich ausspricht. 

Die Regelung ist aber auch in sich einseitig, was auch 

f~r schon bisher geltende Hinzurechnungen gilt. Am Beispiel 

der Investitionsr~cklage wird aufgezeigt, daß zwar eine 

Hinzurechnung erfolgt, wenn bei der Einkormnensermi ttlung 

ein Abzug durchgef~hrt wird, daß jedoch eine spätere nach 

dem Einkommensteuergesetz vorzunehmende Gewinnerh~hung 

nicht ber~cksichtigt wird. So ist nach § 9 Abs.2 EStG eine 
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nücklage, die nicht bis zum Ablauf des der Bildung der 

Rücklage folgenden vierten Jahres bestimmungsgemäß verwen­

det wurde, im vierten Jahr nach der Bildung gewinnerhöhend 

aufzulösen, wobei sich der aufzulösende Betrag um 20 % 

erhöht. Dies f~hrt zu dem Ergebnis, daß ein solcher Rückla­

genbetrag für ZwecJ{e der Studienförderung zweimal (plus 

Zuschlag) das Einkommen erhöht. Hier handelt es sich ohne 

Zweifel um eine verfassungsrechtlich bedenkliche, \",eil 

unsachliche Regelung diskriminierenden Charakters. Man kann 

also nicht einen best imrnten Betrag negieren, ",enn er bei 

der Gewinnermitt-lung gewinnmindernd wirkt, ihn aber be­

rücksichtigen, wenn er bei der Gewinnermittlung gewinnerhö­

hend ~'l7irkt. 

Ähnliches gilt für die Hinzurechnung gemäß § 8 (Vorzeitige 

Abschreibung) und § 12 EStG (Übertragung stiller Ri.icl<la­

gen). Läßt man die Vorzeitige Abschreibung für die Einkom­

rnensermittlung nach dem Studienförderungsgesetz aus, so 

muß man in der Folge eine erhöhte Normalabschreibung für 

Zwecke der Studienförderung ermitteln und anerkennen (die 

ja bei der Gewinnermittlung für ZtJecke der Einkommensteuer 

in späteren Jahren nicht gegeben ist). Ebenso verhält es 

sich mit der übertragung stiller Rücklagen. die ja betrieb­

lich investiert werden, also nicht die persönlich verfüg­

baren Einkünfte erhöhen. 

Auch die Verweigerung der Anerkennung des Verlustvortrages 

nach § 18 Abs.l Z.4 EStG führt zu der Konsequenz, daß be­

triebliche Verluste negiert und als f~r die Erhaltung des 

Studenten frei verfügbares Einkommen fingiert \verden. Die 

kritisierte Gesetzeslage l~uft also darauf hinaus, daß die 

Studienfinaniierung durch Entnahmen zu Lasten der Betriebs­

verschuldung erfolgen soll; dies kann wohl kaum die ur­

sprüngliche Absicht des Gesetzgebecs gewesen sein. 

Zu Z. 9 (§ 13 Abs.l l.lStJ.; Höhe der studienbeihilfe ) : 

Die Valorisierung der Studienbeihilfe in den in Frage kom­

menden Absätzen ist zu begrüßen. 
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Zu Z.9 (§ 13 Abs.lO; Höhe der Studienbeihilfe/"Arbeitnehmer­

absetzbetrag" ) : 

Die vorgeschlagene Verminderung der Bemessungsgrundlage 

f~r Personen, die nur Eink~nfte aus nicht selbständiger 

Arbeit beziehen, um 9.000,- S wird als weiterer Schritt 

zur schon kritisierten Diskriminierung der Selbständigen 

abgelehnt. 

Die in nen Erläuterungen (Seite 7) gegebene Hegr~ndung, 

daR Veranlagte "wesentlich mehr Möglichkeiten haben, die 

Höhe ihres steuerlichen Einkommens vertraglich zu gestal­

ten", wird durch das angef~hrte Beispiel der Beteiligung an 

Abschreibungsgesellschaften nicht recht ~berzeugend belegt, 

da es sich hier kaum um häufig vorkommende Fälle handelt. 

Wenn auch die Abschreibungsgesellschaften nur als Beispiel 

(u.ä.) angef~hrt sind, sollte doch nicht der Eindruck 

erweckt vIerden , daß bei nach Durchschnittssät zen veranlagten 

Landwirten, Weinhauern mit Einnahmen- Ausgabenrechnung oder 

bilanzierenden Forst- oder Schweinemastbetrieben die Betei­

ligung an Abschreibungsgesellschaften eine Angelegenheit 

der täglichen Betriebsf~hrung darstellt. Zum Argument der 

Heranziehung eines länger zurückliegenden Einkommens beim 

Veranlagten im Verhältnis zum nur im Abzugsweg (Lohnsteuer) 

Besteuerten ist anderseits zu bedenken, daß die Gewinner­

mittlung beim Selbständigen mit ungleich mehr Auf\\Tand (Auf­

zeichnungspflichten, Buchführungspflicht) verbunden ist, 

was eine gewisse ausgleichende Wirkung hat. Es ist auch 

zu bedenken, daß angesichts der viel umfassenderen Regelun­

gen, die der Selbständige beachten und kennen muß, das 

Risiko viel größer ist, durch Unkenntnis der sich rasch 

ändernden Vorschriften ein höheres Einkommen zu versteuern 

als im Gesetz vorgesehen. 

Abgesehen von der bez\Jeifelten Berechtigung des Absetzbe­

trages von 9.000,- S erscheint die vorgeschlagene Bestimmung 

auch aus folgendem Grund nicht geglückt: Auch ganz gering­

fügige Einkünfte eines Unselbständigen (die Präsidentenkon­

ferenz nennt nur das Stichwort "Nebenerwerbslandwirt") 

aus anderen Einkunftsarten \vürde zum Verlust des Absetzbe-
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trages führen. Es ist bei Gesetzwerdung dieses Vorschlages 

zu erwarten, daß sich tats~chlich eine besonders ins Gewicht 

fallende Ungleichbehandlung ergibt, wenn man bei zwei 

Unselbst~ndigen beim kleinen Landwirt, dessen Betrieb er faßt 

ist (EinheitsbevJertung) den Abzug um 9.000,- S nicht vor­

nimmt, beim anderen Unselbst~ndigen, der am vJochenende 

regelm~ßig ansehnliche Beträge verdient - es handelt sich 

um Einkünfte a.us selbst~ndiger Arbeit! - aber den Abzug 

vornimmt, nur ,..reil solche Verdienste wie allgemein bekannt 

nur sehr unvollst~ndig erfaßt werden. 

Zu Z.9 (§ 13 Abs.13; Höhe der Studienbeihilfe/vermögen­

steuerpflicht): 

Die Verpflichtung zur Zahlung von Vermögensteuer als Aus­

schluß von der Studienbeihilfe wird abgelehnt. In zahlrei­

chen Fällen wird schon durch das betriebliche Vermögen 

die Grenze der Vermögensteuerpflicht überschritten, ohne 

daß es sich um Vermögenswerte handelt, über die leicht 

verfügt \'Jerden kann, und ohne daß aus diesen Vermögens~Jerten 

entsprechende Ertr~ge gewonnen \\}'crden können (die ja ohne­

hin im Einkommen erfaßt werden). Solche betrieblichen Ver­

mögenswerte stellen den Arbeitsplatz ces Land- und Forst­

wirtes dar; sie geben keinen Aufschluß über die frei ver­

fügbaren Mittel. Ein Zwang zu Notverk~ufen könnte aber 

nicht gutgeheißen werden. 

Zu Z .11 (§§ 26 ff; l'1egfall der Begabtenstipendien ) : 

Zu diesem Vorschlag des Entwurfes beschr~nkt sich die Pr~si­

dentenkonferenz der Land\,lirtschaftskammern auf die Fest­

stellung, daß es zu bedauern w~re, wenn ein Instrument 

der Begabtenförderung und damit der Unterstützung und Be­

lohnung von Spitzenleistungen aus der gesetzlichen Stu­

dienförderung eliminiert \vi:irde. Unabhängig von Fragen so­

zialer Bedürftigkeit ist doch die Förderung von hochquali­

fizierter Leistung im wissenschaftlichen Bereich ein Anlie­

gen der gesamten Gesellschaft und des staates. Dies wird 

völlig iibersehen, v/enn man als Grundsatz (§ 26) den Bezug 

der Studienbeihilfe zur Voraussetzung eines Zuschusses 
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(akzessorisch zur Studienbeihilfe) macht. 

Die Präsidentenkonferenz der Landlivirtschaftskammern faßt 

zusammen, daß sie dem Entwurf nicht zustimmen kann, weil 

er sachlich nicht gerechtfertigte Differenzierungen zwischen 

selbständigen und Unselbständigen herbeiführt oder ver­

stärkt. 

Ein ausdrücklicher Erg~nzungsvorbehalt zu dieser Stellung­

nahme wird angemeldet. 

Das Präsidium des Nationalrates wird von dieser Stellung­

nahme durch Übersenc~ung von 25 Abzügen verständigt. 

Der Präsident: 

gel. Ing. Derf1er 
Der Generalsekretär: 
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